


verliert man leicht den Überblick im Wirrwarr von Regularien, Daten 
und Systemen. Ein regelkonformes Managen der Unternehmens- aber 
auch Kundendaten ist so kaum zu gewährleisten. Gleichzeitig sind per 
Definition alle Applikationen und Systeme betroffen: Wo sind perso-
nenbezogene Daten gespeichert? Ob Archivierung oder Löschung, 
Kundeninformation oder Verarbeitungsverzeichnis, alles muss regel-
konform dokumentiert und sollte als Information einfach zugänglich 
sein. Auch eine „nicht-Betroffenheit“ ist zu dokumentieren. Es besteht 
also dringender Bedarf, eine Lösung anzubieten, die Unternehmen 
oder IT-Anbieter unterstützt, diese neuen komplexen Fragen und An-
forderungen zu erfüllen.

Der DSGVO-Guard bietet als Speziallösung genau maßgeschneidert
die benötigten Funktionalitäten:

Dokumentieren, Planen, Kontrollieren und Reporten - jedoch ohne
jede einzelne Applikation mit neuer Schnittstelle oder Funktionalität
zeit- und kostenintensiv aktualisieren und anpassen zu müssen.

• Mithilfe eines smarten Mapping- und Pointing-Ansatzes füllt der 
DSGVO-Guard die Lücke zwischen der bestehenden IT-Landschaft 
und den regulatorischen Anforderungen der DSGVO.

• Der organisatorische Ansatz funktioniert ohne eine langwierige 
Prozessanalyse oder die Einführung neuer Dokumentenmanage-
ment-Systeme und basiert auf bestehenden Informationen

• Die intelligente Datenbank vernetzt die wesentlichen Informa-
tionen über Regularien, Applikationen und Systemen auf Meta-
daten-Ebene,

• macht diese schnell sowie effizient zugänglich, wertet diese Meta- 
informationen aus, bietet Löschkonzept mit Umsetzungsregeln 
nach DIN 66398 und erinnert fristgerecht an die Löschung.

• Vorkonfektionierte Reportings z.B. für das geforderte Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten nach Artikel 30, DSGVO, sichern die 
Aussagefähigkeit.

Mit diesen vier Vorgehensschritten wird es auf innovative Art möglich,
den regulatorisch korrekten Datenbestand tagesaktuell zu bestim-
men, geforderte Löschungen zu planen, Archivierungen zeitgünstig
anzustoßen, sowie Kunden über ihre Daten und Regulatoren oder 
auch Datenschützer die anstehende oder abgeschlossenen Aktionen
transparent darzustellen. 
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DSGVO-Guard:
Die Speziallösung 

Andere Anbieter analysie-
ren - aber wir bieten Ihnen 
Lösungen, um zum 25. Mai 
2018 die neuen Anforderun-
gen der DSGVO zu erfüllen.
Die IT-Abteilung benötigt
eine schnelle, effiziente
und belastbare Lösung.
möglich. Nur wenige Appli-
kationen sind in der Lage 
regelkonform zu löschen.

§

• Die erste Neuerung: Der Datenschutz gilt grenzüberschreitend.  
D.h. die Vielzahl der nationalen Eigenheiten werden von einer euro-
päischen Vorgabe abgelöst. Die DSGVO oder englisch General Data 
Protection Regulation, GDPR, gilt für jede Organisation, welche im 
europäischen Wirtschaftsraum elektronisch Daten verarbeiten. D.h. 
auch nicht-europäische Unternehmen müssen die neuen Daten-
schutz-Anforderungen erfüllen. Gleichzeitig entfallen nationale  
Besonderheiten in den europäischen Ländern.

• Die zweite Neuerung: Die Dokumentations- und Auskunftspflich-
ten werden deutlich erweitert. Der Kunde aber auch der Regulator 
kann und darf gezielter nachfragen und Auskunft über die Daten-
haltung und das Datenmanagement verlangen. Unternehmen 
haben nun eine zeitliche definierte Auskunfts- sowie Löschpflicht. 
Diese schließt alle Applikationen und Systeme inkl. externe Dienst-
leister und Auftragsverarbeiter ein. Der Begriff der personenbezogene 
Daten wird weitergedacht und klarer definiert. Gerade die Priorität 
dieser sensiblen Daten steigt.

• Die dritte Neuerung: Die Datenhaltung wird restriktiver, die Fristen 
bindend. Es ist hart zu löschen, Sperrungen von Daten sind keine 
Option mehr. Auch das BDSG sah eine Löschung vor, jedoch wurde 
diese in vielen Fällen nie umgesetzt, da die Alternative einer Sper-
rung von Daten zulässig war. Dies fällt nun weg. Aus der IT-Perspektive 
ist dies die grundlegendste Veränderung im Vergleich zum heu-
tigen Vorgehen und bedingt ggf. tiefergreifende Anpassungen in 
IT-Systemen und in Applikationen.

• Die vierte, schmerzhafteste Neuerung: Die Sanktionen erhöhen sich 
mit der Einführung der DSGVO drastisch. Es können Strafen bis 
zu 20 Mio. € oder 4 % des jährlichen, weltweiten Firmenumsatzes 
verhängt werden. Im Vergleich zum Strafmaß von max. 50 000 € 
im Rahmen des BDSG ist dies eine enorme Steigerung und unter-
streicht die Ernsthaftigkeit des Gesetzgebers, DSGVOVerstöße zu 
sanktionieren.

Als erstes Resümee ist festzuhalten: Es besteht dringend Prüfungs- 
bedarf, wie die neuen Anforderungen im Unternehmen zu erfüllen 
sind. Dabei zeigen die ersten Erfahrungen: Keine ITLandschaft ist von 
sich aus ohne Anpassungen DSGVO-ready! Es besteht also für jedes 
Unternehmen Handlungsbedarf.

Gerade Unternehmen, die eine heterogene IT-Landschaft mit mehre-
ren Applikationen und Systemen pflegen, stehen vor komplexen Fra-
gen und oftmals vor einem Informationschaos, welches sich durch die 
unterschiedlichen Applikationen, deren Schnittstellen und einer Viel-
zahl von Ansprechpartnern bedingt. Selbst mit einigen wenigen Systemen 

Der Impact der neuen 
DSGVO wird deutlich unter-
schätzt. Eine Alternative zur 
Löschung ist nicht mehr 
möglich. Nur wenige Appli-
kationen sind in der Lage 
regelkonform zu löschen.

§ § §

Jedes Unternehmen hat 
Handlungsbedarf: Die DSGVO 
macht einen kritischen Blick 
auf die eigene IT-Landschaft 
und ggf. eine Neubewertung 
unumgänglich.

 2      Whitepaper     DSGVO-GUARD


